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Kunst und Kultur entlang des Rheins: 
Römer, Kaiser, Judentum und Schifffahrt 

15. Oktober bis 20 Oktober 2024 
Reiseleitung: Ernst Weidl 

Programm              
(Änderungen vorbehalten!) 
 

1. Tag: Dienstag, 15. Oktober 
Von Augsburg über Worms nach 
Köln 
Fahrt von Augsburg im 5 ***** Lu-
xusreisebus Richtung Köln. 
Die Fahrt führt uns von Augsburg 
zunächst nach Worms. Das auch als 
„Klein-Jerusalem am Rhein“ bekannte 
Worms birgt beeindruckende  
Zeugnisse jüdischer Kultur. Einen 
ersten Eindruck davon erhalten wir 
während einer etwa zweistündigen 
Besichtigung der weit zurück-
reichenden Schätze. Danach Weiter-
fahrt nach Köln. A/Ü/F in Köln 
 
2. Tag: Mittwoch, 16. Oktober 
Fahrt nach Duisburg mit Hafenrund-
fahrt 
Unser Weg führt uns weiter nach 
Duisburg. Bei einer Hafenrundfahrt 
im größten Binnenhafen der Welt 
erleben wir das Panorama Duisburgs 
vom Wasser aus. Danach Rückfahrt 
nach Köln. Am Nachmittag werfen 
wir bei einer Stadtführung einen Blick 
auf die unterschiedlichen Seiten der 

immer wieder überraschenden Stadt. 
Besuch des Römisch-Germanischen 
Museums und seiner archäologischen 
Funde. A/Ü/F Köln 
 
3. Tag: Donnerstag, 17. Oktober 
Stadtführung in Bonn, Rückfahrt 
nach Köln und Domführung 
Der Morgen beginnt mit der Fahrt 
nach Bonn und einer Stadtführung 
mit Beethovenhaus. Die Besichtigung 
des Geburts- und Wohnhauses 
Beethovens vermittelt einen Einblick 
in das Schaffen und Wirken des  
großen Komponisten. Danach  
Mittagspause. Bei einem Besuch der 
Bundeskunsthalle entdecken wir 
Kunstschätze von nationaler und  
internationaler Bedeutung. Rückfahrt 
nach Köln und Domführung in Köln. 
A/Ü/F Köln 
 
4. Tag: Freitag, 18.Oktober 
Ganztagsausflug nach Xanten 
Ganztagsausflug nach Xanten. Das 
auch als Römer-, Dom- und  

Siegfried Stadt bekannte Xanten ist 
reich an römischen Kulturschätzen. 
Besuch des auf dem Gebiet der 
früheren Colonia gelegenen Archäo-
logischen Park. A/Ü/F Köln 
 
5. Tag: Samstag, 19. Oktober 
Fahrt in den Koblenzer Raum, Schiff-
fahrt von St. Goarshausen bis an 
Lorch, Weiterfahrt nach Mainz 
Fahrt in den Koblenzer Raum. Schiff-
fahrt von der berühmten Loreleystadt 
St. Goarshausen bis an Lorch. An-
schließend Weiterfahrt nach Mainz 
mit Besichtigung des Gutenbergmu-
seums. Evtl. kleiner Stadtrundgang. 
A/Ü/F Mainz 
 
6. Tag: Sonntag, 20. Oktober 
Weiterfahrt und Domführung in 
Speyer, Rückfahrt nach Augsburg 
Weiterfahrt nach Speyer.  Führung 
durch den bekannten, auf der Liste 
des UNESCO-Weltkulturerbes ver-
zeichneten Doms. Anschließend Mit-
tagspause. Rückfahrt nach Augsburg.  
 



  
 

REISEPREIS:     € 1195,- 

EINZELZIMMERZUSCHLAG:   €    215,- 
 

IM REISEPREIS ENTHALTEN: 
 

 Fahrt ab/bis Augsburg im 5***** Luxus-
reisebus 

 4 x Ü/F im 4**** Hotel H+ Köln-Brühl 
 4 x Abendessen im Hotel in Köln-Brühl 
 1 x Ü/F im Hotel Hilton in Mainz 
 1 x Dinnerbuffet  
 Stadtführung in Worms, Bonn u. Mainz  
 Hafenrundfahrt in Duisburg (ca. 2 Std.) 
 Altstadtrundgang i. Köln inkl. Römisch-

Germanisches Museum + Eintritt 
 Domführung in Köln 
 Führung Beethovenhaus + Eintritt 
 Schifffahrt St. Goarskausen – Lorch 
 Parkführung Xanten + Eintritt 
 Führung Gutenbergmuseum + Eintritt 
 Domführung inkl. Krypta u. Kaisersaal 

Speyer 
 Insolvenzversicherung (R+V Allgemeine 

Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 
65189 Wiesbaden, www.ruv.de) 

 
(Unerwartete Preiserhöhungen werden weiter-
gegeben) 
 
Mindestteilnehmerzahl: 20 

 
Auskunft vhs Augsburg: 
 
Miriam Kurtz 
Tel. 0821/50265-28 
miriam.kurtz@vhs-augsburg.de 
 
 
 
Datenschutzerklärung: Bei einer Anmeldung erheben und 
verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nach den 
gesetzlichen Bestimmungen, soweit dies zur Erfüllung und 
Abwicklung Ihrer Anmeldung oder zur Bearbeitung Ihrer 
Anfragen erforderlich ist. Bei der verantwortlichen Stelle 
handelt es sich um die vhs Augsburg, Willy-Brandt-Platz 3a, 
86153 Augsburg, Tel.: 0821/50265-0, verwaltung@vhs-
augsburg.de. Informationen zu ihren Rechten (u.a. Aus-
kunft, Berichtigung, Löschung, Beschwerderecht bei der 
Aufsichtsbehörde) und die vollständige Datenschutzerklä-
rung finden Sie unter www.vhs-augsburg.de. Zusätzlich 
senden wir Ihnen nach Vertragsschluss eine Abschrift 
unserer aktuellen Datenschutzerklärung per E-Mail oder 
Brief zu. 
 

 
 

Reiseveranstalter: 
 

 
 
 
 

 
Nussbaum Reisen 

Omnibus GmbH & Co. KG 
Ulmer Str. 2 | 86420 Biburg 

Tel: 0821/481432 
info@nussbaum-reisen.de 
www.nussbaum-reisen.de 

ANMELDECOUPON / bitte ausschneiden und einsenden an: 

vhs - Volkshochschule Augsburg, Willy-Brandt-Platz 3 a, 86153 Augsburg 
Zur Reise „Kunst und Kultur entlang des Rheins“ vom 15. bis 20.Okt.2024 
melde ich mich verbindlich an: 
 
_________________________________________ __________________________________________ 
Name, Vorname    Name, Vorname 
 
 

_________________________________________ __________________________________________ 
Straße und Hausnummer   Straße und Hausnummer 
 
 

_________________________________________ __________________________________________ 
PLZ und Ort    PLZ und Ort 
 
 

_________________________________________ __________________________________________ 
Telefon   Handy-Nr.  Telefon   Handy-Nr. 
 
 

_________________________________________ __________________________________________ 
e-Mail   Geburtsdatum e-Mail   Geburtsdatum 
 

Unterbringung im 

   Doppelzimmer € 1.195,- p. P.    Einzelzimmer € 1.410,- p. P. 
 
Wir empfehlen Ihnen beim Reiseveranstalter den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung sowie 
einer Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit. 
 

Abbuchungsermächtigung: Hiermit ermächtige ich die Volkshochschule Augsburg e. V., die Zahlungen zu 
dieser Reise zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen: 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Geldinstitut    IBAN: 

 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Reisebedingungen des Veranstalters – auch im Namen der Mitrei-
senden – an. Ich erkläre ausdrücklich, für die vertraglichen Verpflichtungen der von mir angemeldeten 
Reiseteilnehmer wie für eigene einzustehen. 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Ort und Datum    Unterschrift 
 

Bitte beachten Sie: Die Reise ist nicht in all Ihren Bestandteilen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität 
geeignet. Für nähere Informationen kontaktieren Sie uns bitte. Gerne prüfen wir die Möglichkeit der Eignung 
je nach persönlicher Einschränkung. 
______________________________________________________________________ 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
(Auszug aus den allgem. Geschäftsbed. des Reiseveranstalters, die ebenfalls Grundlage des Reisevertrags sind) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reisevertrag & Zahlungsbedingungen 
Der Reisevertrag soll schriftlich mit den Formularen des Reisever-
anstalters geschlossen werden. Bei Vertragsschluss oder unver-
züglich danach ist dem Reisenden die vollständige Reisebestäti-
gung auszuhändigen. Telefonisch nimmt der Veranstalter, worauf 
der Reisende ausdrücklich hinzuweisen ist, lediglich Reservierun-
gen vor. Sämtliche Zahlungen (Anzahlung bzw. Restzahlung) des 
Reisenden sind nur nach Aushändigung des Sicherungsscheines 
zu leisten. Mit Vertragsabschluss wird eine Anzahlung von 
119,50 € p. P. fällig. Die Restzahlung wird am 17.09.2024 von der 
vhs abgebucht. 
Leistungen, Änderungen 
Prospekt- und Katalogangaben sind für den Veranstalter bindend. 
Hat sich der Veranstalter im Prospekt ausdrücklich Änderungen 
der Angaben und der Preise vorbehalten, so kann der Veranstalter 
vor Vertragsschluss eine konkrete Änderung der Prospekt- und 
Preisangaben erklären, wenn er den Reisenden vor Reiseanmel-
dung hierüber informiert. Eine zulässige Änderung einer wesentli-
chen Reiseleistung hat der Veranstalter dem Reisenden unverzüg-
lich nach Kenntnis vom Änderungsgrund zu erklären. 
Rücktritt durch den Reisenden 
Nach dem jederzeit vor Reisebeginn möglichen Rücktritt ist der 
Reisende verpflichtet, grundsätzlich pauschal folgende Entschädi-
gungen ausgehend vom Gesamtreisepreis je nach Rücktrittszeit-
punkt vor Reisebeginn zu zahlen: 
bis 30 Tage vor Reisebeginn 5 % 
ab 29. Tag vor Reisebeginn 15 % 
ab 14. Tag vor Reisebeginn 35 % 
ab 7. Tag vor Reisebeginn 60 % 
bei Nichterscheinen 100 % 
Maßgeblich für den Lauf der Fristen ist der Zugang der Rücktritts-
erklärung beim Veranstalter. Dem Reisenden wird der schrift-
liche Rücktritt empfohlen. 

Rücktritt durch den Reiseveranstalter 
Ist in der Beschreibung der Reise (Prospekt/Katalog) ausdrücklich 
auf eine bestimmte Mindestteilnehmerzahl hingewiesen, so kann 
der Veranstalter erklären, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht 
erreicht und die Reise nicht durchgeführt wird. 
Kündigung bei schwerer Störung durch den Reisenden 
Der Veranstalter kann den Reisevertrag fristlos kündigen, wenn 
der Reisende trotz Abmahnung erheblich weiter stört, so dass 
seine weitere Teilnahme für den Veranstalter und/oder die 
Reiseteilnehmer nicht mehr zumutbar ist. Dies gilt auch, wenn der 
Reisende sich nicht an sachlich begründete Hinweise hält. Dem 
Veranstalter steht in diesem Fall der Reisepreis weiter zu, soweit 
sich nicht ersparte Aufwendungen und Vorteile aus einer ander-
weitigen Verwertung der Reiseleistung(en) ergeben. Schadenser-
satzansprüche im Übrigen bleiben unberührt. 
Kündigung infolge höherer Gewalt 
Erschwerung, Gefährdung oder Beeinträchtigung erheblicher Art 
durch bei Vertragsschluss nicht vorhersehbare Umstände berech-
tigen beide Teile zur Kündigung des Reisevertrages. Der Veran-
stalter ist im Kündigungsfall zur Rückbeförderung verpflichtet, falls 
der Vertrag die Beförderung mit umfasst.  
Haftungsbeschränkung 
Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden, die nicht 
Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, 
soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig herbeigeführt wird, oder soweit der Veranstalter für 
einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines 
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. Für alle 
gegen den Veranstalter gerichteten Schadensersatzansprüche 
aus unerlaubter Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruhen, haftet der Veranstalter bei Sachschäden 
bis 4000 EURO. Übersteigt der dreifache Reisepreis diese 
Summe, ist die Haftung für Sachschäden auf die Höhe des 
dreifachen Reisepreises beschränkt. Diese Haftungshöchstsum-
men gelten jeweils je Reisenden und Reise. 


